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Bundesamt für Justiz 
Bundesrain 20 
3003 Bern 
 

 

 

Bern, 27. September 2017 
Reg: vne – 16.69 

 

Stellungnahme Vorstand SODK zur Verordnung über die Inkassohilfe bei familienrechtlichen 
Unterhaltsansprüchen (Inkassohilfeverordnung InkHV)
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen bestens für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zu oben erwähnten 
Geschäft Stellung zu nehmen. Gerne lassen wir Ihnen hiermit die Stellungnahme des Vorstands 
SODK zukommen. 

Stossrichtung und Zielsetzung 

Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) hat bereits in verschiede-
nen früheren Stellungnahmen harmonisierte Leitlinien für die Inkassohilfe gefordert. Im Rahmen der 
Revision des Unterhaltsrechts hat sie deshalb auch die Kompetenz des Bundesrates zum Erlass einer 
Verordnung zur Inkassohilfe unterstützt.  

Der Vorstand SODK begrüsst deshalb auch die Stossrichtung und Zielsetzung der vorliegenden Ver-
ordnung: 

 Eine wirksame und effiziente Inkassohilfe ist ein Beitrag zur Armutsprävention und damit von sozi-
alpolitischer Bedeutung.  

 Ein bundesrechtlicher Rahmen mit einheitlichen Mindestvorgaben zu den Leistungen der Inkasso-
hilfe trägt zur Gleichbehandlung, Information und Rechtssicherheit der Betroffenen bei.  

 Der Katalog der Leistungen in der neuen Verordnung basiert massgeblich auf der bestehenden 
Praxis in der Mehrheit der Kantone.  

 Mit dem vorliegenden Entwurf wird der Organisationshoheit der Kantone Rechnung getragen und 
es besteht grundsätzlich genügend Ermessensspielraum für kantonale Ausgestaltungsmöglichkei-
ten.  

 Die mit der Verordnung angestrebte Professionalisierung und Stärkung der Inkassostellen trägt 
auch dazu bei, dass die verpflichteten Personen ihren Unterhaltspflichten besser nachkommen 
und damit das Gemeinwesen bei der Alimentenbevorschussung oder der Sozialhilfe entlastet 
wird. 

 Inkassostellen haben neu die Möglichkeit, bei den Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen zu 
verlangen, dass sie über Kapitalauszahlungen an unterhaltspflichtige Personen informiert werden. 
Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Unterhaltsansprüche. 

 Es wird begrüsst, dass der Bundesrat keine Vorgaben macht, in welcher Reihenfolge die einge-
henden Zahlungen verwendet werden sollen (bevorschusste Beträge des Gemeinwesens oder 
Unterhaltsanspruch). Die Regelung dieser Frage liegt in der Kompetenz der Kantone. 
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Bemerkungen / Änderungsanträge zu den einzelnen Bestimmungen 
 

Art. 2 Abs. 3  

Wir schlagen vor, Art. 2 Abs. 3 zu streichen: 

Begründung: Aus unserer Sicht ist diese Vorgabe ein Eingriff in die Organisationshoheit der Kantone 

 

Art. 2 Abs. 4 

Wir schlagen vor, die Verordnung mit einer Bestimmung zu ergänzen, die die Förderung von Ausbil-
dungen durch den Bund vorsieht.  

Begründung: Der Vorstand SODK erachtet das bestehende Ausbildungsangebot zur Inkassohilfe zur-
zeit als nicht ausreichend um die Vorgaben von Art. 2 Abs. 4 umsetzen zu können. Er würde es des-
halb - im Sinne des Äquivalenzprinzips - für richtig erachten, wenn der Bund zur geforderten Professi-
onalisierung beitrüge, indem er Ausbildungen des Personals unterstützt. Als Beispiel dazu könnte eine 
entsprechende Vorgabe im Opferhilfegesetz dienen (Art. 31 OHG, Ausbildung, Abs. 1 «Der Bund ge-
währt Finanzhilfen zur Förderung der Fachausbildung des Personals der Beratungsstellen und der mit 
der Opferhilfe Betrauten») 

 

Art. 4 Unterhaltstitel 

Wir schlagen vor, Art. 4 b. wie folgt zu ändern und zu ergänzen: 

Inkassohilfe wird für folgende Unterhaltstitel gewährt:  

a. vollstreckbare Entscheide einer schweizerischen oder ausländischen Behörde 

b. schriftliche Unterhaltsverträge, unabhängig von einer Genehmigung durch eine schweizeri-
sche oder ausländische Behörde oder von einer Beurkundung. 

neu b. schriftlicher Unterhaltsvertrag der von der zuständigen Behörde genehmigt wor-
den ist; 

neu c. schriftlicher Unterhaltsvertrag für volljährige Kindern unabhängig von einer Ge-
nehmigung durch eine schweizerische oder ausländische Behörde oder von einer Beur-
kundung. 

Begründung: Wie im erläuternden Bericht erwähnt, besteht hier eine Lücke bei den volljährigen Kin-
dern, da hier eine behördliche Genehmigung vom Gesetz nicht vorgesehen ist. Dieser soll Rechnung 
getragen werden. Im Falle von minderjährigen Kindern und weiteren Unterhaltsberechtigten sind wir 
hingegen der Meinung, dass eine Genehmigung eines Unterhaltsvertrags vorliegen muss. Damit kann 
sichergestellt werden, dass der Vertrag den für die Inkassohilfe notwendigen formellen und inhaltli-
chen Anforderungen genügt. 
 
Art. 5 Abs. 2 / Art. 9 Abs. 2 b / Art. 17 Abs. 1 c / Art. 22 Abs. 2 «Wohnsitz oder Aufenthaltsort» 

Wir regen an, den in den erwähnten Artikeln verwendeten Begriff «Wohnsitz oder Aufenthaltsort» zu 
ändern in: 

«Wohnsitz oder Aufenthaltsort» 

Begründung: Aus unserer Sicht birgt eine «oder»-Formulierung das Risiko von Kompetenzkonflikten. 
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Art. 7 Informationsgesuch an andere Behörden  

Es kann sein, dass für die Umsetzung von Art. 7 in gewissen Kantonen Anpassungen der kantonalen 
Datenschutzbestimmungen nötig sind. Aus unserer Sicht wären ausführlichere Erläuterungen zur 
Rechtslage in diesem Thema von Seiten des BJ hilfreich.  

 

Art. 12 Leistungen: 

Wir schlagen vor Art. 12 Abs. 1 b. zu streichen und Art. 12 Abs.1 d. zu ergänzen 

1 Die Fachstelle bietet mindestens folgende Leistungen an: 

d. Berechnung und Indexierung der ausstehenden Unterhaltsbeiträge  

Begründung: Mit der Erwähnung der Indexierung in Abs 1d. wird die Leistung der Inkassostelle ge-
mäss der bestehenden Praxis präzisiert. 

 

Art. 20 Abs. 2 b. Leistungen Dritter Kostentragung 

Wir begrüssen grundsätzlich, dass sich die Berechnung der Anspruchsberechtigung auf ein bestehen-
des System stützt und kein neues Berechnungssystem vorgegeben wird.  

Aus Sicht des Vorstands SODK wäre auch denkbar, die Berechnungssystematik anstelle auf die 
ZPO (unentgeltliche Rechtspflege) auf die Systematik der EL (gemäss Art. 5 Abs. 2 und 3 der Ver-
ordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht ATSV) zu stützen. 

 

Art. 22 Zuständigkeit 

Das Bundesamt für Justiz (BJ) ist bereits heute das Kompetenzzentrum für internationale Fälle. Es 
stellt Informationsunterlagen zur Verfügung, berät die kantonalen und kommunalen Stellen und prüft 
und übermittelt die Gesuche bei internationalen Fällen und verfügt über das notwendige internationale 
Kontaktnetz. Mehrere kantonale und kommunale Inkassostellen haben deshalb in der Umfrage des 
Bundesamts für Justiz das Anliegen geäussert, dass die Zuständigkeit für die Inkassohilfe der interna-
tionalen Fälle dieser Zentralbehörde des BJ übertragen werden sollte. Durch die Ansiedelung dieser 
oft komplexen und aufwändigen Fälle bei einer zentralen Stelle könnte eine bessere Wirksamkeit und 
mehr Effizienz erreicht werden.  

Der Vorstand SODK regt an, die Verordnung um eine Bestimmung zu ergänzen, die den Fach-
stellen ermöglicht, die Zuständigkeit für internationale Inkassohilfe-Fälle an die Zentralbehörde 
des BJ zu übertragen (Kann-Bestimmung). 

 

Art. 23 Kosten der Inkassohilfe 

Der vorliegende Art. 23 Abs. 1 schafft in gewissen Fällen eine Rechtsungleichheit: Personen die unter 
den Geltungsbereich gewisser internationaler Abkommen fallen, haben Anspruch auf unentgeltliche 
Leistungen der Inkassohilfe. Erwachsene Personen, die unter den Geltungsbereich dieser Verordnung 
fallen, haben nur «in der Regel» Anspruch auf Unentgeltlichkeit (Art. 18. Abs. 2). Diese Rechtsun-
gleichheit besteht jedoch bereits heute. Eine Alternative zur vorgeschlagenen Lösung der neuen Ver-
ordnung wäre es, die Unentgeltlichkeit der Leistungen der Fachstelle von den Kindern auf alle Fälle 
auszudehnen. Dies hätte nach Einschätzung des Vorstands SODK für die Kantone jedoch grosse 
Kostenfolgen und wird deshalb abgelehnt. Ebenso wenig scheint eine Änderung oder Kündigung be-
stehender internationaler Abkommen aufgrund dieses einzelnen Punktes angezeigt. Aus Sicht des 
Vorstands SODK kann deshalb diese Rechtsungleichheit – nicht zuletzt auch aufgrund der überschau-
baren Fallzahlen – in Kauf genommen werden. 
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Art. 25 Inkrafttreten 

Damit die Kantone genügend Zeit haben, die nötigen Anpassungen umzusetzen (z.B. Gesetzesan-
passungen oder auch Anpassung der Informatiksysteme der Inkassostellen) schlägt der Vorstand 
SODK vor, das Inkrafttreten 2 Jahre nach Verabschiedung der Verordnung vorzusehen. 

 
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
 
Konferenz der kantonalen  
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
 
Der Präsident  Die Generalsekretärin 

    
Martin Klöti  Gaby Szöllösy 
Regierungsrat 
 


